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die Begründung für die Ablehnung Ihres Antrages auf Informationszugang scheint mir 
sachgerecht.

Die materiell-rechtliche Notwendigkeit der Einstufung wurde in dem Bescheid vom29. 
März 2021erläutert. Fernerhat dasBSI anlässlich Ihres Antrages erneut geprüft, ob diese 
Einstufung ganz oder teilweise aufgehoben werden kann. 

Anhaltspunkte, die Zweifel an den Ausführungen des BSI begründen könnten, sind nicht 
ersichtlich.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen

bei allen Antwortschreiben unbedingt an.
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